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Jang nıcht mehr gehen vermochte, hüpft aQus dem Dett, geht umher
und sa  ° „DrIn MIr Kleider, bringt MIr Schuhe; iıch bın heil,
ıch bın gesund!1) !”  A Nun sınd seitdem schon zehn Jahre VeOeI.Ä-

flossen, un! das Mädchen ist kerngesund. Ner Verfasser dieser
Zeilen hatte selber Gelegenheit, die Geheilte be1 eıner ihrer Danrk-
wallfahrten Sachseln sehen, und hat S16 geiragt, ob S16
Heilung gebeten hätte. S1ie neln ; sS1e häatte DUr eine
gebeten, S1© VOrLr iıhrer Mutter sterben dürfe Mit diesem Wunder,
das S1C.  h ÖOsterreich unmittelbar nach der Heiligsprechung
ereignet hat, scheint C5S, hat (ott sein Siegel aufdie Heiligsprechungs-
bull gedrückt ein österreichisches Siegel auf die Urkunde
des Schweizer Nationalheiligen. VWiıe wunderbar sind die Fügungen
Gottes! Freuen darüber dankbar, Klaus VO  S Flüe,

diesem „aktuellen Heiligen”, aus der düsteren (egenwart
Wege un Möglichkeiten eine „bessere Welt” aufleuchten, Wege,
die beschrıtten werden sollten, Möglichkeiten, diıe verwirklich
werden können, soferne die Menschen guten ıllens sind.

11) Vgi Matt, Der heilıge Bruder Klaus.

An Liıteratur wurden benützt: Leonhard VO.  5 Matt, Der heılige Bruder Klaus.
Offizielles Gedenkbuch der Heiligsprechung. Zürich 1947 Werner Durrer, Doku-
mente über Bruder Klaus. uzern 1947 Hugo Müller, Bruder Klaus. Leben un!
Bedeutung für die (egenwart. Sarnen 1937. Konstantın Vokinger, Bruder Klaus.
Stans 1947 Andrey, Der Heilige uıunter uN!  N das Leben des Seligen Niklaus
VO. Flüe nach den geschichtlichen Quellen., Luzern 1942

Die josephinischen Lehrbücher der Theologie
in Österreich

Von Eduard Hosp Ss Ra Katzelsdorf Leitha (NO.)
Unter den großen Reformen der Kaı:erın Marıa Theresıia

kommt ihrer Neuordnung des Schulwesens eine Sanz besondere
Bedeutung Sie wurde 16 Begründerın der österreichischen Volks-
schule Van Swıeten führte einen großen organisatorischen und
wissenschaftlichen Umbau der Universıtäten und des Universıtäts-
studiums durch Davon wurden uch die theologischen Fakultäten
betroffen. Dıie Reform der theologischen Studien setzte schon 1152
ein und erhielt die Krönung 1m Lehrplan der theologischen Studien
VOoO  S Abt Stefan Rautenstrauch (3 Oktober 1774)!) Die hıer fest-
gesetizten fünf Studienjahre wurden nach einem Jahrzehnt VOo  s

au rel Jahre reduzılert, da ach seinerKaiser Joseph 11
fassung den Theologen NUur die wichtigst „praktischen Teile”“
der Theologie vorgetiragen werden un: die Geistlichen „praktische
Seelsorger” und Staatsbeamte se1ın sollten. VDer Ccu“c Lehrplan for-

Wappler Anton, Geschichte der theologischen Fakultät der Universıtät

Wifan. 1ı1en 18384,
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derte uch NCuUE€E Lehrbücher. Jeder Einfluß der Bischöfe aufdie theo.
logischen Studien und Lehrbücher WAar ıN den Universitäten und
uch ın den bischöflichen S®emiıinarıen und theologischen Ordens-
schulen ausgeschaltet, stärksten in der eıt der General.
semınarıen (1784—1792). Die Lehrbücher wurden VO Staat, VO  -
der Studı:en-Hofkommission, vorgeschrieben. Die akademische
Lehrfreiheit wurde vollkommen beseitigt. Die Professoren
Ver flichtet, S1IC  h N das offiziell vorgeschriebene Lehrbuch

alten. o wolilte INa  5 den Sieg der Ideen siıchern.

Lehrbücher der Kxegese
Der Lehrplan Rautenétrauchs legte der Kxegese Anlehimng

An das protestantische Bibelstudium das Hauptgewicht auf
Textstudium und Textkritik. Darum verlangte INa  D VOo  > jedem
Theologen gründliche Kenntniıis der or:entalischen Sprachen, während
die eigentliche Bibelerklärung Sanz den Hintergrund Lrat.

Als Lehrbuch für das Ite Testament diente eın lateinisches
Kompendium der vierbändigen „Kinleitung die Schriften des

(1792) Von Johann ahn Wien. Ebenso mußten Herme:-
neutik un: Archäologie ach seinen Lehrbüchern vorgetragenwerden. Kür den Unterricht iın den orj:entalischen Sprachen verfaßte
Jahn ausgezeichnete Sprachlehren un Chrestomathien. Wegen
seiner wıissenschaftlichen VWerke genoß der Wiener Kxeget, eın
Vetter des hl Klemens Marıa Hofbauer, großes Ansehen iın der
Gelehrtenwelt. Wenn sich als Schüler des böhmischen Auf-
klärers Karl Seibt uch stark die protestantische Kxegeseanlehnte und manche aufklärerische und rationalistische An-
schauungen übernahm, annn INa ıhn doch nıcht als eigentlichenRationalisten bezeichnen, da die göttliche OÖffenbarung un uch
die Inspiration annahm.

Kardıinalerzbischof Christoph Migazzı VO.  $ Wien erhob in AauUuS«-
führlichen Kingaben VO Jänner und Dezember 1794 eım
Kaliser Franz Vorstellungen iIrrıger Ansichten Jahns?).Er sah durch Aufklärungsideen die Theologie der Kırche bedroht.
Der Kardinal beklagte sich darüber, daß Jahn die Bücher Job,
Tobias, Jonas, Judith und. die Susanna-Geschichte des Buches
Daniel als bloße Lehrgedichte hne geschichtlichen Charakter he-
trachte. ach dem damaligen Stand der katholischen Kxegesemußte eiINne solche Auffassung ın katholischen reisen mıt Recht
Beiremden un Argernis EITESCH. Kardinal Migazzıi verteldigtedie Geschichtlichkeit dieser Bücher. Die moderne Kxegese betont,
daß die ((eschichtlichkeit dieser Bücher den schwierigsten
Fragen gehöre, die ach den vorhandenen Queillen ohl aum mıt

Wolfsgruber Cölestin, Kardinal Migazzl. Ravensburg 1897‚ 785 . ; 799
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voller Sicherheit gelöst werden könne£). Eıne irchliche Ent-
scheidung VO Juni 1906 gab kluge Richtlinien, die jedes
oberflächliche und unbegründete Abgehen VOoO bisher AD SCHOMLMNLE-
nen historischen ınn eines inspırıerten Buches verbieten‘*). Jeden-
falls z<ann man ach dem heutigen Stand der Bibelwissenschaft die
Auffassung Jahns nıcht als rationalıistisch bezeichnen. Damals Ner-

S> War S16 Ü  wr und wurde katholischen Kreisen als ırrg an-
gesehen. Jahn leugnete ferner, daß das Tridentinum den Unterschied
zwıischen TOLO- und euterokanonischen Büchern der Hi Schrift
aufgehoben habe (11 857 {f.) Am meılısten Anstoß ber 61r -

neım Kardinal die Ausführungen Jahns ber die Besessenen
des Kvangeliums 1n der ıblischen Archäologie. Denn Jahn berief
S1C  h 1er 1m Anschluß protestantısche Kxegeten darauf, aß ‚341

die Dämonischen des Neuen Testaments nıcht als wıirklichVO.Teufel
Besessene, sondern iUr als Kranke ansehen musse. Gegen diese ratıo-
nalıstische Deutung richtete sıch besonders die Beschwerde Migazzıs.

Der Kaiser überwıes die Schrift des Kardınals die Studıen-
Hofkommission. Diese erklärte, daß diese Fragen in einer wlssen-
schattlichen Kxegese nıcht umgehen sejen und daß die Meinungen
Jahns nıcht geradezu als heterodox bezeichnet werden könnten. Je-
doch wäre Ja  S schuldig SeEWESECNH, die den katholischen heo-
logen gemeınsamen Ansichten respektieren, die ollision mıiıt
seinem Bischof vermeıden und be1 seinen jJungen Zuhörern
eıne ärgerlichen Vermutungenun Zweifel wecken. Kaıser Franz
schloß S1IC.  h seiner Entscheidung VOo Jänner 1794 dem Vor-
schlag der Studien-Hofkommission Jahn erhielt den Auftrag,
die VOo Kardinal beanstandeten Ansıchten sowohl 1m mündlichen
Vortrag als uch be1i einer Neuauflage semmer Bücher in der Art
ZU ändern, daß kein Anlaß einer Mißdeutung die all-
gememıne Meinung der katholischen Kirche gegeben werde. Die
Professoren sollten überhaupt ber Ccu«c Mein heber SaANZ
hinweggehen, als den Bischöfen rund irgen elchen Kaolli-
s1ionen geben. In Zukunft solle für jedes theologische Lehrbuch
das G(Gutachten der Bischöfe VOLF der Zulassung eingeholt werden.
Das wWar eın großes Zugeständnis des Josephinismus, das freilich
kaum praktisch wıirksam wurde®?

Als Jahn 1805 eine Neuauflage seın Biblischen Archäologie
herausgab, suchte der Forderung des Ka1lsers nachzukommen.

der SANZECN Darstellung erkennt INa  - ber wıeder SanZz klar,
daß bei seimer früheren assung blieb®). Er stellte einfach

9) Bückers Hermann, Das uch Job. Freiburg 1939 D Lippl Josef; Der
Prophet Jonas. Bonner Bibel 111 164 Haag Herbert, Bibel-Lexikon 8323—38327;
8347—851; 1622 — 1627

®) Miller Athanaslus, Das uch Tobıias. Bonner Biıbel 1940, 5 R

18 G((egenwart. München 180606, SEA
°) Werner Karl, Geschichte der katholischen Theologie seıt dem Trienter onzıl

6) ahn Joh., Archaeologia bıblica ın compendium redacta. Viennae 1805, S 192,
Pars IS Cap 12; pası 311—329,
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beide Ansıchten einander SC enuber un überließ das Urtéil dem
Leser. Das mochte ohl für achgelehrte gelten, jedoch wWwWwar diese
Methode jJjungen Theologen gegenüber bedenklich. Aus der AÄArt
seıner Darlegung ersah INa  w klar seıne Ansıcht. Als Ja  E
seiner Gelehrsamkeit als Lehrer versagte, wurde er 1m September
1805 das Domkapitel VO. St Stephan aufgenommen; starb
( August 1816

Erzbischof Sigismund Hohenwart, der Nachfolger Migazzıs,
sah SIC  h uch genötigt, den Lehrbüchern Jahns Stellung
nehmen. Am Juni 1806 teılte ıhm der Präsiıdent der nıeder-
österreichischen Landesregierung mıt, daß der Kaıliser die Erklärung
wünsche, ob der Erzbischof diıe Bücher Jahns für die öffentlichen
Vorlesungen gee1gnet finde Am antwortetie der Erzbischof
mıt Begründung ablehnend”). Da die Lehrbücher Jahns ıimmer
weıter verwendet wurden, erfolgte August 1822 durch eiIn
Dekret der Indexkongregation mıt Gutheißung des Papstes die
Indizierung der lateinıschen Lehrbücher. Deswegen wandte sich
der Erzbischof VOoO  > Ulmütz, Erzherzog Rudolf, Jänner 1823
mıt einer Kıngabe © seinen kaıserlichen Bruder*®). Der Kardıinal
verwlies auf die päpstliche Entscheidung un protestierte die
weıtere Verwendung der indizjıerten Bücher. In echt bürokratischer
VWeise eıtete der Kaiser Yebruar diese Kıingabe se1ines Bruders
© die Hofkanzlei Begutachtung. Es geschah ber nıchts,

Der Klosterneuburger Chorherr Peter Ackermann wurde der
Nachfolger Jahns 1805—1831). Er mußte sıch zunächst 1n die
Lehrbücher seines organgers halten, behandelte ber den Stoff

kirchlichem Geist und gab die Lehrbücher Jahns 1825 /26 VeI -
bessert heraus, indem les Anstößige usmerztie. Wır finden ihn

den Freunden des Klemens Hofbauer‘®). In dieser
Überarbeitung verblieben die Lehrbücher weıter Benützung.

Für die Behandlung des Neuen Testamentes lag kein bestimmt
vorgeschriebenes Lehrbuch VOVT, Altmann Arigler dozijerte
1812 SaDZ 1mMm Geiste Jahns un: der theologischen Neuerungssucht.
e1Ine Hermeneutik kam auf den römischen Index Se  1n ach-
folger (1813—1824) wurde der Pra Professor Roman Zängerle,
der spätere Reformbischof VO  - Sec a  —  onl (1824—1848). In den ersten
Jahren hielt S1C  h och vielfach die protestantische Kxegese
un: Bibelkritik Den vollen S1eg kirchlicher Gesinnung und Methode
SCWAaNN VOLF 1lem durch seine innıgen BeziehungenZUhl Klemens
Marıa Hofbauer. Die Nachfolger iırchlich gesinnte Kxegeten.

Wolfsgrub Cölestin, Erzbischof Sigismund Hohenwart VO:  > 1eNn., Graz 1912,

8) Kabinetts-Akten©Staatsarchiv Wien.
9) Ackermann Petrus Fourerilus, Archaeologia biblica. 1eN 18206. Introductio ın

Libros 1ı1en 1825 Kreschnıcka Josef, Peter Fourerius Ackermann: Theol.-
prakt. Quartalschr. 55 (1902) 532—536.
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Lehrbücher der Kirchengeschichte
Die Kirchengeschichte wurde erst durch den Studienplan

Rautenstrauchs aqals eiıgene theologische Disziplin bestimmt, während
S1€e bisher mıt der sogenannten 1 olemik”“ verbunden wAar.
Eine eigene Instruktion VO Februar 1775 gvab Anweisungen ZUF

Gestaltung des kirchengeschichtlichen Unterrichtes!®). Die Kırchen-
geschichte wurde ber V1U.  b aufgefaßt als Stütze des Staatskırchen-
LUMS, als „Mittel Z geschichtlichen Begründung des herrschenden
staatskirchlichen Systems!!)”,

Das „Brevıiarıum hıstorlae ecclesiasticae” (Piısa 1760 des
Laurentius Berti genugte den wissenschaftlichen Anforderungen
der Zeıt nıcht mehr, ber uch die ersten Versuche eines ehr-
buches entsprachen nıc  ht. Da selbst ach einem Jahrzehnt och
kein besseres katholisches Lehrbuch vorlag, bestimmte K aiser
Joseph iın August 1785 das Kompendium des aus Wien
stammenden protestantischen Professors Matthıas Schröckh iın
Wittenberg für Sanz Österreich qals Lehrbuch. Der Lehrer solle
die VOo  w der katholischen Lehre abweichenden Sätze durch über-
zeugende Beweılse widerlegen?®). Der Protest des Kardinals Migazzı
hatte keinen Erfolg!3).

Bei einem Preisausschreiben erhielt das Lehrbuch VO  s Matthıas
Dannenmayr den ersten Preıis un: wurde August 1788
als Lehrbuch offiziell bestimmt und bald uch iın SanZ Deutschland
eingeführt. Es hielt siıch über dreı Jahrzehnte?!*). Dannenmayrs ach-
folger, Jakob Ruttenstock, ruüuhmte die Einteilung, die Klarheıt
des Stils und 16 guten Quellenangaben; verwıes ber uch auf
1€ oft wen1g pragmatische Methode, die Trockenheit der Darstellung
und die Bitterkeit die Päpste?®). Dannenmayr stutzt S1IC.  h
mıt Vorliebe auft protestantische und gallikanisch-jansenistische
utoren. Schon arın offenbart sich der G(Geist des Buches, das SaANZ
Aufklärung und taatskırchentum aLm!: Es ist hne relig1öse
Wärme, hne Achtung VOT der christlichen, geschweige ennn der
katholischen Religion geschrieben. Es SEeLZz S1C.  h wesentlichen
Punkten Gegensatz ZULTC katholischen Tradition.

Vor Ilem geht Dannenmayrs Kampf die Stellung des
Papstes der Kirche, das Staatskırchentum unterbauen.
Die antipäpstliche Einstellung offenbart sich nıcht VuU. der Eın-
schränkung des Primates, sondern uch der Beurteilung der

10) Scherer Clemens, Geschichte und Kirchengeschichte den deutschen
Universitäten. Freiburg 1927, 399 — 407, Posch Andreas, Die kirchliche Aufklärung

der Grazer Hochschule. Graz 1937, 93.,
11) Werner, a AA
- Scherer, a a 409

Wolfsgruber, Kardinal Migazzı 507
14) Posch, a., Y 93—98

Ruttenstock Jacobus, Instıtutiones historiae ecclesiasticae Vıennae
.  9 63.
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Päpste, besonders be1i Gregor VIT un Innozenz 111 Die Anfänge
des Staatskirchentums sieht schon be1 Konstantın un seinen
Nachfolgern. Das Ziel des Buches War eiıne Rechtfertigung und

DieserVerherrlichung des josephinischen Staatskırchentums.
unkirchliche (zeist offenbart sS1iC  h nıcht 1Ur der Behandlung
der Verhältnisse VO  w Staat und Kirche, VOo Papst und Fürsten,
sondern uch in der Beurteilung anderer kirchlicher Probleme
und kirchengeschichtlicher Kreignisse. Seine Ausführungen ber
diıe Sakramente Warcn bedenklich, w1€e Kardinal Migazzı betonte?®).

Das Lehrbuch Dannenmayrs trug sehr vıel unkirchlichen
Kinstellung des jJjungen Klerus Österreich un Deutschland be1
Allerdings machte SiCc.  h Dannenmayr durch seinen Sarkasmus
schließlich für das Lehramt unmöglich und wurde 1803 VO. der
Professur iın 1en enthoben.

eın Nachfolger Vinzenz arnaut AuUuSs dem Hofbauer-Kreis
Lrug Kırchengeschichte in kirchlichem (Jeist VOT, kam ber bei
der Abfassung eines Lehrbuches Kränklichkeit nıcht
über 1e Anfänge hinaus. Eır mußte ın den V orlesungen ımmer
wıeder Korrekturen anbrıngen. ach ıhm bemüuhte sıch uch
der Klosterneuburger Jakob Ruttenstock (  Z  } 1€e
kırchlichen Anschauungen Dannenmayrs auszuschalten, wenn
uch selbst noch manche protestantische Ansıchten festhielt.
Seine guten „Institutiones historiae ecclesiasticae”, eine spatere
und verbesserte Überarbeitung seiner V orlesungen, wurden ber
nıcht als offizielles Lehrbuch eingeführt, wıe gehofft hatte.
Dannenmayrs Lehrbuch wurde erst 1834 durch die „Historia
ecclesiastica” VO  b Anton Klein ersetzt, die ohl den kirchlichen
Anforderungen mehr entsprach, ber wissenschaftlich manche
W ünsche übrigließ.

Lehrbücher der Dogmatik
Für den Lehrstuhl der Dogmatik ın Wien hätte Augustin Zippe,

der Direktor der theologischen Studien, SCIH den Augustiner
Engelbert Klüpfel VOoO  (n der vorderösterreichischen Universität
Freiburg LmMm Breisgau © Hein dieser lehnte ab?!7). ber
durch Hofdekret VO Juli 1789 wurden seine zweibändigen
„Institutiones theolog1ae dogmaticae” die eben Wien erschienen
WAarcnh, als Lehrbuch für QaANZ Österreich vorgeschrieben. Dieses
Lehrbuch tragt SanzZ das Gepräge der Zeıt. Zunächst muß hervor-

ehoben werden, daß Klüpfel DUr reıin posıtıve Dogmatik botSpekulatıve Behandlung schaltet vollkommen AauS, berück-
sichtigt 1@e€ Scholastik überhaupt nıcht 'Theologische Kontro-
ersch überläßt als „übermäßigen und überflüssıgen Wortstreit”
den Philosophen der Scholastikern. Man spurt immer wieder die

16) Wolfsgruber, Kardinal Migazzı 512
17) Rauch Wendelin, Engelbert Klüpfel. Freiburg 1922
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Abneigung die Scholästik. Die socpluni: Hen Vero£dnu-hanverlangten die Hinemarbeitung der gegenreformatorischen Kontro-
verstheologie die Protestanten. Es WAar gewiß eın Verdienst,Klüpfel die Theologen und Priester die Zeitirrtümer derrationalistischen Aufklärung und Philosophie zZUu sıiıchern suchte.Er selbst War absolut ke  3841 Aufklärer 1MmM Innn des Rationalismus,
wenn er auch manche unkirchliche Anschauungen ertrat. Man
bemerkt be1 ıhm uch wertvolle nsätze ZUT Dogmengeschichte.Er sucht en systematıschen Zusammenhang der Dogmen auf-zudecken. Fın etzter wertvoller Charakterzug ıst die Hervorhebungder Lebenswerte der einzelnen Dogmen, des „ USuSs practicus.tradıtae doectrinae“. Nach jedem Abschnitt schaltet wenıgstenseın kurzes Kapitel ber den Lebenswert des Dogmas ein, bei den
Kıgenschaften (Sottes ach jeder KFıgenschaft. Hier wırd
wirklich Warm, spricht ZU Herzen un: gibt uch gzute VWinke ur  .
das Frömmigkeitsleben. Im Vergleich mit anderen theologischenLehrbüchern der Josephinischen Zeit verdient cdieses dogmatischeLehrbuch gew1iß Anerkennung. Eıs bot den Theologen das Wesent-
liche der katholischen Do
'Tiete führte.

gmatık, wenn uch nıcht 1ın theologische
Nach der Fundamentaltheologie geht Klüpfel über ZUT Lehre VO  5

der Kırche Da erklärt ausdrücklich, daß die Kirche nıcht ufehlbar E1 bei der Entscheidung ber facta dogzmatica, be1i der
Bücherzensur un bei Selig- un Heiligsprechungen. Er vertrıtt
ferner die Anschauung, daß DUr die Universalkirche, ber keine
partıkulare Kıirche, uch nıcht die römische, unfehlbar sel. An der
Unfehlbarkeit der allgemeinen Konzilien hält fest. Dagegen be-
merkt C daß vıele un entscheidende Gründe die Untehl-
barkeit des Papstes sprechen. Wohl Wä. damals die päpstliche Un-
fehlbarkeit och nıcht Dogma, ber ın dieser entschiedenen Ab-
lJehnung offenbart S1C.  h doch der Geist der Aufklärung. Das Urteil
ber 1€e Immaculata 1ä0t Schwebe. In der akramentenlehre
behandelt Klüpfel ZUuerst die einzelnen Sakramente mıt der Be-
gründung, daß InNna  5 erst Aus der enntnis T Einzelsakramente
eine allgemeine Sakramentenlehre ableiten könne. Be den Einzel-
sakramenten gibt uch immer erst am Schluß die Definition.
Man kann die SaANZ katholisch gehaltene Sakramentenlehre den
besten Teilen seines Lehrbuches rechnen. Die Opferlehre ıst eben-
falls San  A  Z katholisch ber befremdet, daß erklärt, das Dogma
VO  > der Eucharistie sSe1l nirgends klar bewiesen w1e beim anse-
nisten Arnauld. (Ganz 1m (Jeiste der Jansenisten vertrıtt uch die
Anschauung, daß INa be1 der Ehe Kontrakt und Sakrament
trennen könne, daß der Priester Spender des Sakramentes sSe1 und
daß seine Worte „Ich verbinde euch Ehe“ die Form des Sakra-
mentes sejen. Diese Probleme damals freilich och umstrıtten.Welche Berichtigungen die katholische Reform be1 diesem ehr-
buch der Dogmatik mıt Recht wünschte, 1äßt schon die Um-
„Theol.-prakt. Quartalschrift“ IIL. 1957
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arbeitung durch den Wiıener Dogmatiker Gregorius Thomas
Ziegler erkennen, die 1819 erschien. Vor allem die Ausführungen
über die Kirche un den Primat erfuhren eiıne gründliche Korrek-

och stärker trat das der zweıten Auflage VO  - 18292 hervor.
Das System der reın posıtıven Dogmatik wurde beibehalten?!8).
Das umgearbeıtete Lehrbuch VO  > Ziegler wurde ber nıC  ht offizijell
eingef ührt, blieb das Lehrbuch Klüpfels weıterhıin 18 1856,
sSOweılt dıe Professoren spater nıcht eigene Vorlesungen augarb el-nN.

Lehrbiicher der Moral
Unter Kaıser Joseph IL wirkte Wilhelm Schanza als Morälist

Z der VW ıener Universıtät. Er legte seinen Vorlesungen seın e1genes
zweibändiges Moralwerk zugrunde. Wir finden 1er w1€e be1ı seinen
z w el Vorgängern den Jansenısmus und Rigorismus klar aus«.-

gesprochen?). Er zitiert fast französısche und jansenistische
C] .

Schanza teiult sSelin Werk eine allgemeine und besondere
Pflichtenlehre und fügt och einen Anhang ber die Kirchengebote
und die Tugendmittel INZU. (Zanz ach dem gleichen Schema ist
die Moral des zeitgenössischen (Grazer Moralisten Anton Luby qauf-

ebaut?® Er verficht uch die gleichen Ansıchten. Luby galt schon
en Zeitgenossen als „Förderer der Aufklärung und geläuterter

siıttlicher Begriffe®‘. Kr WAar w1e Schanza eın überzeugter Auf-
klärer, ber gemäßigter Art, hne jede rationalistische oder axıstı-
sche Tendenz. In den Ausführun über die Gnade begegnen

Anschauungen I1 166 —209). Schanza sprichtjansenistischscharf CSCH alle Kasulsten un!: Probabilisten JJesuiten). Aus dem
(G(Geist Rigorismus heraus schränkt die Kommunıon der
Eheleute ein (11 229) Dagegen finden schöne Ausführungen
or  ber die Persönlichkeit des Seelsorgers. Er trıtt entschieden ur
den Zölibat, das Brevıer un das Tragen des Priesterkleides e1Nn.
Die Theologen sollten ber eiıne „Andächteleien” und keinen
Aberglauben pflegen. Was Schanzaun „Andächteleien” verstand,
ETrS«c aus der Ablehnung der Toties-quoties-Ablässe, der
W allfahrten und Bruderschaften. (Janz 1m Gegensatz Forderun-

jener eıt lehnt ber die Volkssprache für d)6 Liturgie ah
Schluß bemerkt CT, daß manche Sätze 1m uch se1len, die laxen

Kasulsten nıcht gefallen würden, die miıt den Anschauungen der
Zeıt nıcht übereinstimmen. ber habe siıch bemüht, seıne An-
siıchten nıcht nach den Kasuisten un schlechten Gewohnheıiten,
sondern nach dem Evangeliıum bilden

18) Ho S Eduérd‚ Bischof Gregorius Thomas Ziegler VO.  S Linz. Lınz 1956, 40253
19) Wappler, d a 260
20) "Theologıa moralıs ın systema redacta. Graz 1781/2. Posch, 134 — 157.
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Schanza ist eın typisches Beispiel 1N€Ss jansenıstischenMoralisten ın Österreich. Er ist KRigorist Moralfragen, Jansenist
der Gnadenlehre, aber kein Rationalist der Dogmatik. Kardinal

Migazzı notierte S1C.  h eım Studıum seINES Buches eINEeE Nn Reihe
VOoO.  S Stellen, die ıhm anstößıig der ırnıg erschıenen. Es blieben
ber prıvate Aufzeichnungen, enn machte keine offizielle KEıin-
gabe das Lehrbuch, das daher uch eıterhin blieb

Schanzas Nachfolger auf dem Lehrstuhl, Dr Anton
Reyberger, verlangte Man, daß S1C  h das Lehrbuch se1InNnes
Vorgängers halte Allein bald begann Reyberger ach eigenenHeften vorzultragen. Aus diesen Vorlesungen erwuchs seıne
„Systematische Anleitung ZUT christliichen Sıttenlehre der Moral-

eologie”, die 1794 iın Wiıen erschıen und NUu  e} das offızıelle ehr-
buch wurde Er wollte „CIN zweckmäßiges Lehrbuch für Moral-
theologie” schaffen. Daher sollte systematıisch aufgebaut und 1MmM
Geist der Zeithteratur geformt werden. Diese Moral fußt ber fast
ausschließlich auf protestantischen Gewährsmännern, 1U selten
begegnet N  ©  - inem katholischen Autor. Moralphilosophische Ideen
Kants sınd uch polemisıert sechr die Kasu-
isten, den Probabilismus.

handelt Reyberger über W esen und ' Ziel der Moral
Dann biıetet „Grun zuge einer allgemein praktıschen und -
ralischen Philosophie“, ann allgemeıne und angewandte Ethik
ber den „christlichen ınn Gott, 81C  h selbst und gegendie Mitmenschen“. Es war also eEINeE Moralphilosophie, ber keine
Moraltheologie. Er anerkennt keine ernatur eigentlichenSinn Religion hat das Zael, die Anlagen des Menschen
olikommenheit entfalten. Der Jetzte und entscheidende rund
für 1€e moralische Verantwortlichkeit hegt für der subjek-tıven Einsicht 1in dıe Vernunftgründe, die für das (zesetz sprechen.Der Mensch muß die Bestiummungsgründe andeln selbst
erkennen un: vernunftgemäß finden Nur dadurch erhalten sıe
für hn subjektive Verbindlichkeit (S 127 Daher kann diıe Ver-
pflichtung durch andere 1m rund immer u  bg Selbstverpflichtungsein. Kr erklärt ausdrücklich, daß sıch der rund jedes positıivenGesetzes immer iın einen Grundsatz der praktischen Vernunft
auflöse (S 128). Der Grundgedanke der langen FErörterungen über
das Moralprinzip ist, daß das allgemeine Vernunftgesetz un das
Glückseligkeitsstreben oberstes Moralprinzip se]len. Den „WillenGGottes“ als oberstes Moralprinzip lehnt ah 202). „Strehe
Iso ach Glückseligkait, daß eine Maxime die Billigzung jedes VerL-
nünftigen Wesens verdiene.“ Kır leugnet den Unterschied zwischen
natürlichen un: übernatürlichen Tugenden der nımmt vielmehr
keine übernatürlıchen Tugenden, sondern sogenannte „Christ-
liche Tugenden“ Die ehre VO:  m} den göttlichen und eINgE-

Tugenden lehnt vollkommen ab S 24.6 H: 337 s
358 Bei der „Lodsünde” versteh1; „JLod” nıcht über-

14*
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natürlichén Sınn, sondern HUr qlg Unglück un!: FElend Jie An-
schauungen Reybergers üuüber die rsünde der Stammeltern sınd
mıt der kirchlichen Lehre unvereinbar. Er sıeht ihre Unschuld UU  d

der Harmonie der Körper- und (ZJeisteskräfte und stellt die Be-
hauptung auf, die Folgen sej]en DU natürlich SCWESCH (S 301 ff.)
Er lehnt uch ab, Glaubenswahrheiten de necessıtate med  8 und
necessıtate praeceptı unterscheiden. Recht sarkastısch polemi1-
siert die Erweckung von Glaube, Hofinung un Liebe mıt
geW1ISSEN Formeln. Die Glaubenspflicht reicht ach Reyberger nıcht
weıter alg das Bewußtsein der subjektiven Gründe: entscheidend
ıist 1so die subjektive Verstandeseinsicht. VWie Schanza leugnet
eINe Vergebung der Sunde iıim Bußsakrament bei bloßer attrıtlo.
Reyberger hält uch nıcht zurück mı1ıt seinen staatskirchlich-
josephinıschen Anschauungen., Kr polemisiert das Mönchtum
(„Möncherei”), obwohl doch selbst Mönch des Stiftes Melk Wäar_.
Er lehnt die kontemplativen Orden VOo josephinischen Nützlich-
keitsstandpunkt aus

Kıs 1äßt S1C.  h verstehen, daß eine solche „Katholische
Moraltheologie” VO  s verschiedenen Seıten Beschwerden erhoben
wurden. Deswegen ersuchte die Regierung das 6; Konsıstorium

Juli 1799 un eın Gutachten?!). Das Gutachten bte sehr
nachsichtige Kritik Am Yebruar 1801 forderte die Regierung
Vo Erzbischof die Mitteilung der anstößigen und auffallenden
Sstellen. Kardinal Migazzı setizte ıuu eine aqaußerordenthiche Kom-
mi1issıon VO  e vIıer Theologen ZU. Prüfung des Buches ein. Zunächst
machte ann der Kardinal der Regierung gegenüber geltend, daß
den Bischöfen, der Kırche dıe Prüfung theologischer Werke
stehe, Iso nıcht dem Laienkolleg der Studien-Hofkommissıion.
Er welse DUr auf einıge „ärgerliche und gefährliche Sätze“”
Vor allem betonte CT, daß Reybergers Ansıcht VO  s der subjektiven
Verpflichtung der esetze das Ansehen der obrigkeitlichen Ge-
walten untergrabe. Das mußte uch auf einen Josephiner Eindruck
machen. Am November 18301 entschied Kaıser Franz, daß
Reybergers uch be1ı den V orlesungen nıcht mehr verwendet
werden solle. dessen Stelle sollten die Moralwerke VO  e Schanza
der ancker treten, Je nachdem die Theologen das eine der das
andere uch leichter erhalten könnten.

WFerdinand Wancker wäar Moralprofessor 1mMm vorderösterreicht-
schen Freiburg und gab iın Wien eine „Christliche Sittenlehre“
heraus. Das VWerk entsprach dem katholisechen Standpunkt mehr
als die Lehrbücher VO.  S Schanza un Reyberger un führte einen
mutigen Kampf unkatholische moralphilosophische An-
schauungen Kants und anderer Zeitphilosophen®?2).

21) Wolfsgruber, a. 819—822
92) Literaturzeitung VO.  s Welder Karl, 111 (1812) 363—379; 385—395; 401 —

409; unterzeichnet P. Sch.
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Reyberger ließ sich ber nNıC.  ht entmutigen, sondern Sın n un
die Abfassung eines lateinischen Lehrbuches der Moraltheologie,

da wieder gefordert wurde, daß die Moral lateinısch vorgeiragen
werde. So entstanden 18305 seiıne rel Bände „Institutiones ethicae
christianae s C  r Theolog1ae moralis”. Er betonte der Vorrede,
daß sich das Moralwerk des bayrischen Morahsten Maurus
Schenkl1 anschließe, der eine gediegene un: echt katholische Moral-
theologie veröffentlicht hatte. o wollte Reyberger den Eindruck
erwecken, daß seiıne Moraltheologie eın Werk 1im (zeiste Schenklis
sel. Aber eine nähere Prüfung und Vergleichung zeıgt die weıte
Kluft zwıschen beiden Lehrbüchern. Manche ausgesprochen. theo-
logischen Partıen Schenkis strich Reyberger und rückte wieder
protestantische Literatur un Anschauungen in den Vordergrund.,
Bei eiıner ENAUCICHN Durchsicht s1e.  ht man klar, daß auch
diesem Werk die gleichen anfechtbaren un: irrıgen Ansıichten
vertritt wıe früher. Dagegen inden S1IC.  h uch wıeder wirklich schöne
Partien, 1€ all Anerkennung verdienen, Or Seın ruhı und
riıchtiges Urteil über liturgische Reformen (11 123 Er trıtt für
vernüniftige Gymnastık eın (IL 244 behandelt die ”sexuellen
Fragen mıt Ernst un: Klugheit (1I1 318 ff.), macht immer wieder
sozıale Gesichtspunkte geltend. Reybergers Moraltheologie oder
vielmehr Moralphilosophıe blieb DU fast eın halbes Jahrhundert
das Moralbuch für österreichische Theologen. Leider bot
eıne Sanz mangelhafte Schulung für cdıe Verwaltung des
sakramentes. Die josephinische Beichtpraxı1s mußte daher NOt-

wendig schwere Mängel aufweisen. So 1änt sich erklären,
dann bei den V olksmissıonen, die S1C.  h seıt 1384 iırol und ach
1848 uch anderen . österreichischen Ländern durchsetzten,
vielfach Schwierigkeiten Beichtstuhl auftauchten, als die olks-
m1issıonÄäre die Grundsätze katholischer Moraltheologıe, esonders
des hl Alfons VO  \n Liguor1, vertraten. Es ergab sich vielen Fällen
die Notwendigkeit iıner Lebensbeichte. Vielfach diese
Grundsätze dem josephinischen Klerus Sanz {remd Trst allmählich
setzte sich die katholische Moral den bischöfLlchen Priester-
semınaren und auf den Universıtäten Österréich_s durch

Lehrbücher der Pastoral
Von entscheidender Bedeutung für die Ausgestaltung der

theologischen Diszıplinen wurde es, daß die Theresianısche Studien-
reform die Pastoraltheologie selbst den VWillen der kırch-
lichen Behörden als selbständiges ach einführte®3). Im Studien-
plan des Abtes Rautenstrauch von 1774 erscheipt S16 als eıgene

Dorfmann Franz, Ausgestaltüng der Pastoraltheologie Universıtäts-
diszıplın. VWiıien 1910, Wappler, d . 262 Sissulak Franz, Das Christentum
des Josephinismus., Die josephinische Pastoraltheologıie ıIn dogmatischer Sicht Zeitschr.

kath. Theol (1949) 54—389,
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Disziplin. Das hing mIıt der X  ganzen Tendenz des Studienblanés
en, Denn Sanz dem Geiste der Zeıt entsprechend, strebte
man im SaANZecN akademischen Studium VOr 1Hem die Heranbildung
von praktisch brauchbaren weltlichen und geistlichen Beamten
an. Von diesem Standpunkt Aus betrachtet, SCWAHN die „Prak-
tische J heologie” eine besondere Bedeutung. Man War SIC.  h Jler-
dings ber dıe x der „Praktischen T’heologie” VO  5 der
„PastoraltheologieGG  e
des Staates, der Studien-Hofkommission und den staatlichen

nıcht klar Sie wurde uch SanNz dem infiuß

Interessen, unterstellt. Die Pastoral sollte uch mithelfen, ZAUS den
Theologen tüchtige Staatskirchler ZU formen. Diese echt Josephi-nısche Doppeltendenz gab die Richtlinien für die Pastoral Öster-
reich**).,

Mit dem Aufsteigen des Lehrplanes traf 1m Jahre 14777 ZU0)
erstenmal Pastoral. Die Studien-Hofkommission gab noch einıgeDurchführungsbestimmungen, denen S16 besonders den „Pastorbonus“ des Jansenisten Opstraet . un: Muratoris aufklärerische
.„Wahre Andacht des Christen“ empfahl. Dieses Jahr ist Iso das
Geburts der Pastoral®5), Da beı Beginn der Vorlesungen och
kein LeJabuch vorlag, mußte ach dem Erlaß der K aıserin Ma  T1a
Theresia VOo Oktober 1777 vorläufig der jansenistische „Pastorbonus“ VOoO  e Opstraet den Vorlesungen K  x gelegt werden,der 1766 VO:  K Rom ausdrücklich verboten worden Wäar. Es E  ©
das Lieblingsbuch für maßgebende Theologen, das Vorbild ur  ..
theologische Werke un Lehrbücher Österreic

Tst 17892 erschıen VOo Wiener Pastoralprofessor Franz Gift-
schütz der „Leitfaden für die ın den Erblanden vorgeschriebenendeutschen Vorlesungen über die Pastoraltheologie“, der ıIM Ok-
tober 1784 als ausschließliches Lehrbuch ur  .. SaNzZz sterreich VOLI-
geschrieben wurde. Giftschütz faßt Pastoral qls „Unterricht VOoO  S den
Amtsverrichtungen des Seelsorgers“. den Anfang stellte das
„Amt des Wortes” der den Religionsunterricht mıt Homiletik
un Katechetik Denn der Aufklärung War das Christentum in
erster Lini Lehre, Glückseligkeitslehre, und der Priester Lehrer.
„Christus lehrte wahre praktische Philosophie, reinıgte 16 Sitten-
tlehre un verschaffte den Rechtschaffenen eINe frohe Aussicht ın
das künftige Leben” (S Darum stellt Giftschütz Homiletik
und Katechetik ranxn., Er erklärt ausdrücklich, daß nıcht die
Dogmatik, die Glaubenslehre, wichtig sel, sondern dıe Sittenlehre.
Man solle die Kınder un Gläubigen VOLr Hem ZU. christlichenLeben anleıten. Er rat  S 1m (Jeiste der Zeit, über die Dogmen ZU.
schweigen. Es verdient ber Anerkennung, daß besonders für
die Schriftpredigt eintnitt. Kıs ist auffallend, daß bei der Kranken-

24) Grabmann Martin, Geschichte der katholischen Theolo
der Väterzeit. Freiburg 1933, 209

x1e 8  eıit dem Ausgan;
* Dorfmann,
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seelsorge die Sterbesakramente mıiıt keinem Wort erwähnt. Im
zweıten Teil handelt VO „aäußerlichen (Gottesdienst“. Gerade
1eTr kommt der Josephiner stark 71L Durchbruch. Er wendet
sich den „Aberglauben” vieler Andachten, „bekleidete
Statuen“”, den „Wahn“ des VWetterläutens, priviule-
gıerte Altäre, Bruderschaften uıund Prozessjionen. In Sakra-
menten sieht 1LUFr „Mittel Beförderung der Tugend”. Seiner
josephinıschen Grundanschauung entsprechend, macht
16 öftere Kommunion eiIne Reihe VO:  S Bedenken geltend. Er betont
ber den Opfergedanken und die Opfermesse.

Giftschütz bezeichnet seın Werk mıt Recht als „Pastoral-
anweisung“, da keine „Pastoraltheologie” ISt. ])asWerkist größten-
teıls eine kunterbunte, recht dürftige, trockene Sammlung
VO:  S praktischen Wınken und Anweıisungen für einen geistlichen
Bürokraten. Nur hıe und da findet S1iC.  h eın warmmer Ton Material-
ıund Formalobjekt sind für eine wirklich wissenschaftliche theo-
logische Diszıplin zuwen1g klar, zuwen1g auf das Übernatürliche
eingestellt. uch 1€6 Methode ist zZuwen1g wissenschaftlich. Bei
der Messe wıdmet dem Opfer UU wenıge Seiten, spricht ber
ausführlich über Mißbräuche. („anz besonders abstoßend CmMD-
findet INa  — die aufdringliche staatskirchliche esinnun © Er VOI-»

teidigt di kirchlichen Reformen Josephs In langen Aus ührungen
preıist das Kolleg über Landwirtschaft, das den Theologen
Pflicht gemacht wurde. (Jerad der Pastoral ıund 1m Kıiırchen-
recht sollten die Theologen VOLFr Hem mıt den staatlichen er-
ordnungen publico-ecclesiasticıs Vertr. werden. Diese beiden
Diszıplinen sollten zusammenarbeıten, das Ideal des josephi-
nıschen Geistlichen, des geistlichen Bürokraten, zu formen. Fast
dreißig Jahre blieb dieser „Leitfaden“ vVvonxn Giftschütz offizielles
Lehrbuch.

KErst 1812 wurde die „Pastoralanweisung ZuUu akademischen
Gebrauch”“” seines Nachfolgers Andreas Reichenberger offi-
zielles Lehrbuch. Eıs eın Auszug seiner fünf bändigen „Pastoral-
anweisung ach den Bedürfnissen unseTrTes Zeitalters“ ——
Reichenberger faßt den Seelsorger wıe Giftschütz erstier Linie
als „Religionslehrer” auf, während das eigentliche Priestertum und
Mittleramt kaum ZUTF Geltung kommen. In der Einleitung zeichnet

Christus als den Stifter eines ‚eigenen Religionslehrer-Standes”.
Die Kirche ıst 1  hm „fortwährender moralisch-relig1iöser Lehrstand“
ME Das 1el der Kirche un der Seelsorge ist die „moralisch-
religiöse Veredelung und Beruhigun des Menschengeschlechtes”
(S U, 26) eiıne Pastoral ist uch 1ine eigentliche theologische
Disziplin, denn fehlt jede Andeutung über die übernatürliche
Bestimmung der Gläubigen und die Pfülege des übernatürlichen
Lebens. Er hat natürliche Ethik 1m Auge. Die TENzZEN zwischen
Vernunfät- und Offenbarungswahrheiten hat gelockert. Die Aus-
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drucksweise ist oft unklar?®). Im zweıten Teil iıber die (5ottes-
verehrung betrachtet ST als Ziel des (Sottesdienstes die moralıi-
sche Belehrung. Bezeichnend für seine unliıturgische Einstellung
ist CS daß bei der Sonntagsmesse die Predigt mehr hervorhebt
als das Opfter (S 133) Bei den Sakramenten beschränkt S1C.  h fast
ausschließlich auf dıe. Rubriken bei der Spendung. Bezüglich der
öfteren hl Kommunion nımmt dıe gleiche reservıerte, mehr
jJansenistische Stellung eın w1€e Giftschütz Sowohl die Didaktik als
die Homiletik enthalten manche wertvolle Winke

uch Keichenberger ist Sanz Staatskirchler. Im Konfliktsfall
stellt er die staatlıchen Verordnungen ber die kirchlichen anones.
Er fordert VOo Prediger die KRechtfertigung un Verteidigung der
staatskıirchlichen Erlässe, verlangt die SCHAUC Einhaltung der
kaiserlichen Gottesdienstordnung un des Josephinischen E)he-
S, Die Aufklärung macht S1C.  h bei iıhm och stärker bemerk-
bar qals bei Giftschütz, ber Ist wenıger seicht, wenıgstenswıssenschaftlicher un tiefer. ber uch Keichenbergers Werk
bedeutet keinen wesentlichen Fortschritt. Er bleibt uch der
thik 1mMm bloßen Moralismus, 1m josephinischen Utiulitarısmus,
praktischen Regeln für den geistlichen Bürokraten stecken. Man
bedenke, welche Folgen haben mußte, WehNn der < lerus Öster-
reichs weıt ber eın halbes Jahrhundert ach solchen Lehrbüchern
der Moral und Pastoral für die Seelsorgearbeit geschult wurde!
Erst die Pastoralwerke VOo  un Sailer, als und Benger Bayern,
Zenner un:! Hayker Österreich legten 1m späteren Oormärz die
Fundamente für eine wıirklich wissenschaftliche un auf das über-
natürliche Gnadenleben eingestellte Pastoraltheologie, die annn
weıter ausgebaut wurde. Reichenberger wurde 18312 als Direktor

blieb weıterhin vorgeschrieben.
der theologischen Studien ach Li_nz berufen, aber_ se1in Lehrbuch

Lehrbücher der Katechetik
Die Katechetik wurde bei Gifttschütz und Reichenberger kurz

behandelt. och einem Schreiben VOoO März 18138 Hrz-
bischof Hohenwart VOoO Wien edauerte die Studien-Hofkom:-
M1SS1ON, daß vierz1ıg Jahre ach Kinführung der Katechetik als
Lehrfach och kein brauchbares Lehrbuch vorliege?”), Eıs mußte
nıcht bloß den methodischen, sondern uch den jJosephinischenGrundsätzen entsprechen. Augustin Gruber, der Klassıker der Kate-
chetik und spätere Erzbischof VO  5 Salzburg, vab seinme Katechetik-
Vorlesungen und -Übungen vıel ter heraus. Se  1n Nachfolgerals Katechet der Normalschule (Lehrerbildungsanstalt VO.
St Anna iın Wien? Vinzenz Milde, der spätere Erzbischof von 1en,

Sissulak,
27) Krebs Leopold, inzenz Eduard Milde ın geinqr Bedeutung ur den Religi0ns-unterricht. Wiıen 1925;
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wurde auf FEmpfehlung Grubers VO:  5 der Regierung ZUFTF Abfassfingeınes Lehrbuches aufgefordert. ber der damalige Dechant vonKrems wıch der kritischen Aufgabe AuUus und konnte S1C.  h mıt seinerschwächlichen Gesundheit un!: )berbürdung entschuldigen.Im Jahre 18319 gab der Domherr Johann Michael Läonhar&,der spatere Bischof von St Pölten, den „Leitfaden der katechetisch-
pädagogischen Methode“ heraus, der auf den V orlesungen fußte, die

bei Milde gehört hatte. 1€ Dispesitionen Mildes wurden be-
deutend erweıtert. Immerhin stammte der Grundstock VO  s Milde,doch gab Leonhard dem Ganzen eın wıirklich katholisches Gepräge.So erklärte Augustin Gruber qls Bischof VOo  S Laibach, daß der H1LE
faden nach dem Urteil der Erfahrung und wıssenschaftlichen
Prüfung wirklich brauchbar Se]1. Durch iıhn würden die verderh-
lichen Maxıiımen., die S1IC.  h seıt 1780 den Unterricht der Katechetik
eingeschlichen hätten; glücklich beseitigt, dagegen richtige, ZUFTF
wahren Religiosität leitende Grundsätze aufgestellt?8), Trotz
ancher Ausstellungen und üunsche autete das Urteil aller Bi-schöfe und Ordinariate Österreichs günst1ıg. Deshalb schrieb der
Kaiser August 1821 den Leitfaden Leonhards als Lehrbuch
VOor, während der zweıte, praktische Teil empfohlen wurde
Das Lehrbuch beherrschte annn die N V ormärzzeit, daß das
System schhießlich verknöcherte. uch ın der Katechetik seizte
sıch allmählich der Geist der katholisch
stark durch

Reform mehr der mind_(:li
Lehrbücher des Kirchenrechtes

Die Behandlung des Kirchenrechtes wurde von größter Wichtig-keit für die Klerusbildung und 1€e Ausgestaltung des Josephinismus.Die Studienordnung VOo  > 1759 verlangte, daß der Professor des
kanonischen Rechtes 1€ Theologen esonders den „Instituti-
Nes Imperiales“ gründiich unterrichten müsse??), Dann könne

den Dekretalen-Text mıt einem gedruckten ommentar VOTr-
lesen. Der Löwener Kanonist Va Kspen (F 1728 un VWeihbischof
Hontheim VO  w} Trier (Febronius) SIN!  d 1€ eigentlichen. Schöpferdes unkirchlichen Kirchenrechtes der Neuzeit. eıt dem Eirrscheinen
des „TFebronius“ baute Staatskanzler Kaunitz das Staats-
kirchentum systematisch aus, Schließlich erteilte Kaıserin Marıa
Theresia unı 1768 seiner ‚Geheim Instruction“ die Be-
stätıgung, die eine theoretische Grundlage, eıne Magna charta
des Staatskirchentums war®®)In dieser Entwicklung wWwWäar natürlich konsequent, daß e1Ine€e
kaiserliche Entschließung VO Jänner 1767 die Lehrkanzel des
kanonischen Rechtes den theologischen Fakultäten aufthob

28) a
21)) W appler, T
30) Maaß Ferdinand, Der Josephinismus, (Wien
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und die Theologen verpflichtete, \das Kırchenrecht mıt den J uristén
der juriıdischen Fakultät h  oren.  w Damıt begann der Klerus-

biıldung 1€e offizjelle FEinführung das Staatskirchenrecht?!). Die
VO.  — dem VWiener Juristen Paul Josef Kıegger verfaßten „Insti-
tutıones jurısprudentiae ecclesiasticae” (Wien 1768 — 1772) dienten
annn als Lehrbuch 15 1784 Dieses Vorlesebuch hatte och die
Ite Eintelung nach den Dekretalen. Die einschlägıgen landes-
fürstlichen Verordnungen stellte über dıe kirchlichen Dekre-
talen. Eın Hofdekret VOo unı 1776 verordnete, daß ke  ıin
Kleriker die Priesterweıihe empfangen dürfe, der nıcht ein FExamen
1US dem Kıirchenrecht ach diesem Lehrbuch mıt gutem Erfolg
bestanden habe Eın Dekret der Studien-Hofk ommıssıon verlangte,
daß den Klöstern mıt theologischem Hausstudium jeder Kleriker
eın Exemplar besitzen musse. Für alle Klöster ohne Hausstudium
K  A Zwelı Kxemplare vorgeschrieben. So verlangte 1Iso schon
Marıa T’heresıa das Kirchenrecht 1m iınne des Staatskirchentums
für den SaAaNZCH Klerus. Bereits der alserin wWar Iso das
totalıtäre System auf dem Gebiet der Kırche un Schule, der staats-
kırchliche Josephinismus, ıin den Grundsätzen un! Grundzügen fest-
gelegt und ZU)] großen Teil uch der Praxis schon verwirklıcht??).
Kirchengeschichte un! Kirchenrecht sollten die wissenschaftliche
Grundlage un!: Beweisführung e  ur das Staatskirchentum ı1efern.
Die Vorstellungen VOo Kardinal Migazzı die unkirchlichen
Anschauungen KRieggers fruchteten bei der aiserın nichts?®?).

Das Lehrbuch KRieggers wurde 1784 abgelöst durch das des
VWiener Juristen Jos Joh Pehem („Praelectionum ın Jus eccle-
s1astıcum unıyersum methodo discentium utilıtatı accomodata
ongestarum partes duo  .. uch deutsch 1802 Pehem gehörte

den energischesten Vertretern der osephinischen Maßnahmen au
kirchlichem Gebiet. Eın seın Lehrbuch zeıgt uns das
josephinische Kirchenrecht iın Reinkultur. Er ist w1e KRıegger
Staatskirchler, ber nıcht eigentlich Rationalist, da die göttliche
Uffenbarung, die Gottheit Christi und die Stiftung der Kırche durch

hrıstus annımmt.
rundlage eo.  1 S  ur SeEIN Kıiıirchenrecht War die Unterscheidung

zwıschen Essentialia un Accidentalia, zwıschen dem, w as aus-
drückhlich der Schrift steht, und dem, was durch die Apostel un!'
ıhre Nachfolger hinzukam. Auf dieser Unterscheidung bauten uch
1€ anderen Josephiner ihre staatskirchlichen Theorien au In
diesem Sınn legte auniıtz 1mMm Jahre 1781 Joseph die Resolution
VOFr 1€ Kleriser hat 1m Staat Sal nıchts als en Recht N.ZU-

sprechen, als Wäas ıhr institutione ivyına gebührt und mıiıt

31) W appler, a. 0 233
32) Posch Andreas, Die theologıschen Studien 1m etzten Jahrzehnt der Re-

gierung Marıa Thereslas: Zeitschr. hıst. Ver. Steijermark (1952) 13122
#9) Posch, Die kirchliche Aufklärung 99; Lexikon 111 8389



Hösp, Die josephinischen Lehrbücher der Theologie OTr

welchem S16 nebst der Lehre Christi den Staat aufgenommen
worden ist34),” 1eTr können DUr ein1ıge Andeutungen ber die
Folgerungen gegeben werden; DUr eiIne ausführliche Analyse würde
dieses Kırchenrecht beleuchten. Iie höchste Gewalt in der Kırche
ruht iın der (+esamtheıt der Bischöfe. Pehem vertritt die Superl10-
rıtat des Konzils ber den Papst, der bei Glaubensstreitigkeiten
„Provisorische Glaubensentscheidungen” treffen kann. eine Diıszı-
plinargesetze erhalten erst Rechtskraft be1i ıhrer Annahme durch
den Bischof für seine 10Zzese. Pehem lIehnt die Untehlbarkeit des
Papstes ab, unterscheidet zwıischen wesentlichen und akzidentellen
Primatrechten. Iıe bischöfhche Jurisdiktion ıst göttlichen Ur-
SPTUNSS und daher VO Papst Sanz unabhängig. Darum verbot der
Josephinismus den Bischöfen jeden direkten Verkehr mıt Rom;
SIE sollten alles n  7 eigener Machtvollkommenheit entscheiden und
alle Dispensen gewähren. Entscheidend sınd die Jangen Ausfüh-
runsch Pehems über das erhältnis VOo  5 Staat und Kırche (1 525 bis
726) Kıs ist das totalıtäre Staatskirchentum, das die Kirche auf
die Sakriıstei einschränkt und da noch den Gottesdienst regelt.
Das „Majestätsrecht” des Landesfürsten macht ıhn ZU. vollen
Herrn der Kirche. Das Wesen der Religion besteht der
Verkündigung des VWortes (Sottes und in der Spendung der Sakra-

Besteuerung der Kirchengüter, Amortisationsgesetze, Kın-
tellung VO  5 Diözesen un Pfarreien, ımbeschränktes Plazet für
alle päpstlichen un!: bischöflichen Schreiben und Erlässe, Regelan!
behandelt Pehem das
des Ordenslebens sind eınıge dieser Rechte. Im zweıten

Privatkirchenrecht, Kıirchenpersonen,
Kirchenämter und Pfründenrecht.

Im Jahre 1810 wurde das Lehrbuch Pehems durch das von
Georg Rechberger ersetzt, das Nu. bıs 1334 offizıell bheb
Dr Rechberger eın geborener Linzer, wurde als Laie 1785
Kanzler des bischöflichen Konsistoriıums (T Dezember

Sein Sohn Augustin wurde 1859 das Domkapitel auf-
eNOmMmMeEN und ZU IN Kegens des Priesterseminars ernannt. Der
urıst Rechberger gab 1307 eın deutsches Kirchenrecht heraus,

das 1309 alg „Enchiridion Ur1ıs ecclesjastıcı Austriacı” erschıen
und sofort als Lehrbuch bestimmt 0 Die Kıgenart bestand
darın, daß wirklich eın Handbuch des Öösterreichischen Staats-
kirchenrechtes schuf. Der ers Band behandelt das öffentliche,
der zweıte das Privatkirchenrecht. Interessant sind seine I=

ememnen Ausführungen über das Öösterreichische Kirchenrecht( —42) Er verficht 16 gleichen Tdeen w16e Pehem Er verlangt,
daß nıemand den höheren VWeıihen zugelassen werden dürfe, der
nıcht bei der Prüfung aus dem österreichischen Kirchenrecht eine
ote erster Klasse verdient habe Be  1im Pfarrkonkurs musse InNna.  5

größtes Gewicht auf die Kenntnisse der stagtskirchfichen Ver-

34) Wolfsgruber‚y Kardinal Migazzı 57
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ordnungen legen. Das Staatskirchenrecht wurde Iso IL

sterreich dem Klerus förmlich eingehämmert.
Rechberger ist w1e€e Pehem kein rationalıstischer Aufklärer.

sondern steht auf dem Boden der übernatürlichen Offenbarung.
Aber verticht Sanz unkirchliche, febronianische, gallikanische
und jansenistische Ideen uch leugnet die päpstliche Unfehl-
barkeıit un 1€e Universaljurisdiktion des Papstes. Scharf wendet

sich die untien. Es ıst interessant, wWwW1€ aAaus Jauter
kaiserlichen Dekreten eın Öösterreichisches Kirchenrecht auf baut.
In lan Ausführungen ber die Bezıehungen VO  - Stagaat un
Kırche (11 159 —212) entfaltet das gleich ausgedehnte Staats-
irchenrecht w1e Pehem un wagt noch SasgchH, daß Osterreich
„leges profecto saluberrimae” se]len (I 192) Im Eherecht verhicht

natürlich wWw1€e Pehem die Irennung VO hekontrakt und Ehe-
sakrament un das Ehepatent Josephs Rechberger wWwar ın
einıgen Punkten milder als Riegger oder Pehem: VOr 1em hatte

dıe staatlichen Verordnungen mıt großem Teiß hinemgear-
beitet. Darum blieb se1in Werk Lehrbuch der röomischen
Indizierung. Gerade diese Tatsache erklärt vıel VOoO  s der Kıigenart
der Kıirche un! der kirchengeschichtlichen Entwicklung Öst5rreich
1m Zeitqlter des Josephinismus.

Widerstand dıe josephinischen Lehrbücher der Theologie
Es wWäar josephinische Tyrannel, der Kıirche diese unkirchlichen

Lehrbücher für die Klerusbildung aufzuzwingen. Es setzten ber
doch uch Widerstände e1n., Es wurde bereıts darauf hıingewlesen.,
daß Kardinal Migazzı und teilweıise uch Erzbischof Hohenwart
von 1enNn diese theologischen Lehrbücher Stellung nahmen.

Einen entscheidenden Schritt unternahm schließlich der Papst
selbst. Beı der Kaiserreise ach talıen 1m Jahre 1819 übergab
Papst Pius VIL dem Kaiser Franz e1n Memorandum, das
„Desideria” des Papstes mıt Bedenken und Einwendungen
die Öösterreichische Gesetzgebung Religion und kirchlichen
Angelegenheiten enthielt®°). In fünf Punkten wäar eine Reihe
VO  b Beschwerden zusammengefaßt. An der Spitze standen Klagen
..  ber den Unterricht den Universıtäten. Burgpfarrer Jakob
Frint wurde einem Gutachten aufgefordert. Er bte dabei
den theologischen Studien un: den Lehrbüchern eine vernichtende
Krıitik. Das Recht der Klerusbildung stehe den Bischöfen
Ihnen komme uch die Pflicht un! das Recht Z die theologischen

tachten un vorzuschreiben. EbensoLehrbücher prüfen, be
müßten s1e entscheidenden induß au die Anstellung VO.  [an heo-
logieprofessoren den Universitäten und nıcht NUur den
bischöflichen S®eminariıien haben Die Staatsverwaltung se1 weıt

Man habe der Kirche geradezu protestantische ehr-

35) Kabinetts-Akten Staatsarchıvy 1en.,
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bücher aufgezwungen. Krint beklagte © daß das Lehrbuch des
Kirchenrechtes der Kırche nıcht bloß viele Rechte abspreche,
sondern eine feindselige Stellung das Oberhaupt der Kırche
einnehme. In der Studien-Hofkommiuission sSe1l eın eINZIZET Bischof,
un doch bestimme S16 die aterıen und Lehrbücher der Theologıe.
uch ıhre theologischen Mitglieder hätten eine mangelhafte
theologische Biıldung. Als Heilmittel schlug Frint VOTr, daß nıcht
der Studien-Hofkommissıion, sondern den Bischöfen das oberste
Recht auf die Klerusbildung zugeteiut werde.

Iie Klagen des Papstes und die Außerungen Frints wurden
Z den Akten gelegt. Da erfolgte eın Vorstoß Koms. Die
theologischen Lehrbücher der österreichischen Monarchie wurden
auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt. Am Jänner 1820
wurden dıe Kirchengeschichte Dannenmayrs un das Kirchenrecht
Rechbergers, November 1820 Reybergers Moral,

August 18322 die vıer Jlateinıschen Lehrbücher Jahns und
Arıglers Hermeneutik indiziert®®), Damıt standen fast alle theo-
logischen Lehrbücher Österreichs auf dem römischen Index
Daraufhin erhielt die Studien-Hofkommissıon. Juh 1321
VOo Kaiıiser den Auftrag, unverzüglich Stelle VOo  5 Dannenmayr
und Rechberger entsprechende Lehrbücher vorzuschlagen?”). Da
nıchts geschah, erneuerte der Kaıser Dezember 1826 den
Betehl nochmals. ber die Studien-Hofkommuission schwıeg S1C.  h
aus,. Inzwischen hatte der Kardinalerzbischof VO.  5 Olmütz, KErz-
herzog Rudolf, eiıne Beschwerde n der indizıerten Bücher
seıinen kaiserlichen Bruder gerichtet, die ber uch nıchts fruch-
tete38),. Nur die Lehrbücher VOoO  S Jahn wurden hernach VOo  S Acker-
INnNann umgearbeitet. Als annn Aprıl 18933 der Patriarch
Monico VO.  n Venedig beim Kaiser 1€ Einführung der indıi-
zierten Lehrbücher den Universıtäten un: Semı1ınarıen Venetiens
rotestierte, begannen wıeder lange Verhandlungen?®?®). Staatsrat
rälat Jüstel erklärte seinem Gutachten n die Indıi-

zıerung Tatsache sSel1. Von Dannenmayr meınte „Das N
Werk hat ber eine Zweıtel sehr wichtigen Tatsachen Absıcht
auf katholische Religion begünstigende Tendenz.“ Rechberger
habe „hıe und da nıcht zulässıge Maxiımen ausgesprochen”. eın
Lehrbuch enthalte übrigens 1Ur die sterreich geltende kırch-
liıche ( esetzgebung. Erzbischof Milde VO  5 1en gab selnem Gut-
achten Zı daß 1e beiden VWerke „eInı1ge anstößige und ırrıge
Stellen“ enthalten. Wenn sS1e uch nıcht auf den Index geseLzt
worden waren, „Was esonders Italıen üublen Eindruck macht”,

ware  S® die Einführung anderer, besserer theologischer Lehrbücher
doch allezeıt notwendig ZSCWESCH., Von diesen beiden josephinischen

SB) Index ıbrorum prohıbıtorum, Rom 1940, Aa 119, DU 392, 407
87) Kabinetts-Akten
38) Kabinetts-Akten
39) Kabinetts-Akten
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214(  COA  214 ;B£ndér‚ —DiS;ii)lin und Léhr-ver:té.hreh in 'defl-$erüfsschulén  Gutachten und Urteilen hebt sich das Votum des geistlichen Refe-  renten Michael Wagner, des späteren Bischofs von St. Pölten,  wohltuend ab. Wagner erklärte, daß kein Bischof ohne Verletzung  seiner heiligsten Pflicht diese vom Heiligen Stuhl gebrandmarkten  Bücher und auch die darin enthaltenen Grundsätze dulden dürfe.  Der Standpunkt des Katholizismus verlange ein uneingeschränktes  s  Verbot. Es müsse aber zuerst eine Vereinbarung zwischen Kaiser  und Kirche über die Grundsätze des Kirchenrechtes zustande-  kommen. Er verlangte also ein Konkordat, in etwas verschleierter  Form das Aufgeben der josephinischen Grundsätze. Das kam aber  für Kaiser Franz gar nicht in Frage. Den klaren Beweis dafür  lieferte das Scheitern der Konkordatsverhandlungen im Jahre  1833. So blieben die indizierten theologischen Lehrbücher weiterhin  vorgeschrieben.  Nach dem Tode des Kaisers (1835) lockerte sich unter der Herr-  schaft des kranken, regierungsunfähigen Kaisers Ferdinand und  der großenteils untätigen Staatskonferenz die frühere strenge  Jberwachung. Die Professoren wählten nun ihre Lehrbücher nach  Belieben oder hielten Vorlesungen nach eigenen Heften. Damit  wurden die josephinischen Lehrbücher mehr und mehr von selbst  ausgeschaltet. Aber eine vollständige Neuordnung der theologischen  Studien mit Einführung neuer theologischer Lehrbücher, also eine  vollständige Reform des Theologiestudiums im kirchlichen Geist,  erfol  e erst nach dem Konkordat des Jahres 1855, das den Bi-  schöfen das volle Recht über die theologischen Studien lzusprach.  Disziplin und Lehrverfahren in den Berufsschulen  Von Dr. Josef Wilhelm Binder, Linz a. d. D.  Bezüglich der Disziplin möchte ich zuerst Klarheit darüber  schaffen, welche Strafen an den Berufsschulen vorgesehen sind,  welche davon unter Umständen dem Religionslehrer zur Verfügung  stehen, und dann erst einen Überblick zu geben versuchen, wie es  mit der Disziplin' an den Berufsschulen im allgemeinen und ins-  besondere im Religionsunterricht steht. Vielleicht würde mancher  den umgekehrten Weg für logischer halten, aber der Verlauf der  kurzen Abhandlung wird diese Einteilung rechtfertigen.  I. Welche Disziplinarstrafen kennt  das Berufsschulrecht ?  ‚ A) Allgemein ist zu sagen: Wie auf vielen andereh Gebieten  der österreichischen Schulgesetzgebung spürt man auch hier die  Tatsache, daß man sich seit dem Umbruch im Jahre 1945 auf kein  neues Gesetz einigen konnte. So kann im wesentlichen nur das  Gesetz vom 30. April 1923 (LG. u. VBl. Nr. 71) bzw. vom 19. Juli  1923 (BGBl. Nr. 449) betreffend die gewerblichen Berufsschulen im‚Binder, -Disszlin und Lehtverfahren In den: 3erüfsschulén
Gutachten un Urteilen hebt sich das otum des geistlichen efe.
renten Michael W agner, des späteren Bischofs VO  - St Pölten,
wohltuend abh W agner erklärte, daß kein Bischof hne Verletzung
seiner heilıgsten Pflicht diese VO Heiligen Stuhl gebrandmarkten
Bücher un uch die arın enthaltenen Grundsätze dulden dürte
Der Standpunkt des Katholizismus verlange ein uneingeschränktes
Verbot. HKs MUSSEe aber ZUerst eine Vereinbarung zwısch en K alser
und Kıirche e.  ber die Grundsätze des Kirchenrechtes zustande-
kommen. Kr verlangte Iso eın Konkordat, verschleierter
Form das Aufgeben der josephinischen Grundsätze. Das kam ber
für Kaiser Franz Sar nıcht 1n Frage. Den klaren Beweis dafür
lieferte das Scheitern der Konkordatsverhandlungen 1m Jahre
1333 S o blieben die indizıerten theologischen Lehrbücher weıterhin
vorgeschrieben.

Nach dem Tode des AQIsers (1835) ockerte sich untier der Herrt-
schaft des kranken, regierungsunfähigen Kaisers Ferdinand und
der großenteils untätigen Staatskonferenz 1e€ frühere stirenge

berwachung. Die Professoren wählten 10808 ihre Lehrhbücher ach
Belieben der hielten V orlesungen ach eigenen Heften. Damit
wurden die josephinischen Lehrhbücher mehr und mehr VO.  > selbst
ausgeschaltet. ber eiIne vollständige Neuordnung der theologischen
Studien miıt Ein ührung theologischer Lehrbücher, Iso eine
vollständige Reform des Theologiestudiums 1Mm. kirchlichen Geist,
erfol erst ach dem Konkordat des Jahres 1855, das den Bi-
..  sch  O das volle Recht ber die theologischen Studien zusprach.

Disziplin und Lehrverfahren den Berufsschulen
Von Dr. Josef Wiılhelm Binder, Ö  1NZ a.,

Bezüglich der Disziplin möchte ich zuerst Klarheit darüber
schaffen, welche Strafen den Berufsschulen vorgesehen sınd,
welche davon Umständen dem Religionslehrer ZUFr Verfügung
stehen, un dann erst einen berblick geben versuchen, w1e€e
miıt der Diszıplin den Berufsschulen im allgemeinen und 1NS-
besondere 1mMm Religionsunterricht steht. Vielleicht würde mancher
den umgekehrten Weg für logischer halten, ber der Verlauf der
kurzen Abhandlung wird diese FEintelung rechtfertigen.

Welche Disziplinarstrafen kennt
das Berufsschulrecht

A) Allgemein ist €eN;: Wie auf vielen andereh Gebieten
der österreichischen Schulgesetzgebung spurt INa uch hıer die
Tatsache, daß INa S1C.  h seıt dem Umbruch 1m Jahre 1945 auftf ke  1in

(Zesetz einıgen konnte. So kann 1m wesentlichen NUur das
(7esetz VO April 1923 U, VBI Nr 71) bzw. VOo
1923 Nr 449) betreffend die gewerblichen Berufsschulen 1mM


